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 Veröffentlicht am 17.05.2001

Norm

EO §116

EO §118

JN §1 DIII

Rechtssatz

Für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen eines Geschädigten, der nicht Beteiligter am

Rechnungslegungsverfahren im Sinn des § 116 EO ist, gegen den Zwangsverwalter ist der streitige Rechtsweg zulässig

(hier: Schadenersatzansprüche einer Gebietskörperschaft auf Gebühren, Abgaben und Steuern gegen einen

Zwangsverwalter wegen Verletzung kaufmännischer Sorgfaltspflichten).
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